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Vorgaben zur Dachbegrünung sind generell als sinnvoll zu werten, da damit eine Ver-

ringerung des Oberflächenabflusses (bezogen auf den Bemessungsregen und der Leitungs-

dimensionierung) und eine Steigerung der Verdunstung erzielt wird. Hinsichtlich des

Überflutungsschutzes gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik kann durch

Gründächer jedoch per se keine Retention oder Minderung des Abflussbeiwertes in

Ansatz gebracht werden. Eine planmäßige Regenrückhaltung auf Flachdächern kann eine

kostengünstige Alternative zur Schaffung unterirdischer Rückhalteräume und einer größeren

Leitungsdimensionierung darstellen. Hierfür sind die Dachabflüsse durch Drosselabläufe zu

begrenzen, der Rückhalteraum nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu

berechnen und als Lastannahme statisch zu berücksichtigen.

Für die Planung der Dach-Notentwässerung ist folgendes zu beachten: Die Ableitung von

Niederschlagswasser über Speier darf nur auf Flächen des eigenen Grundstückes erfolgen,

die nicht allgemein zugänglich sind. Stehen keine Grünflächen zur Verfügung, auf die über

Speier entwässert werden kann, ist eine andere Form der Notentwässerung zu wählen, z.B.

Rechtecköffnungen in der Attika und Ableitung des Niederschlagwassers an der Gebäude-

fassade. Eingangsbereiche sind auszuklammern. Diese Anforderungen sind sowohl für die

Notentwässerung der Dachflächen als auch für Balkonflächen zu erfüllen. Passanten dür-

fen durch die Dach-Notentwässerung nicht belästigt werden. Sollten Notentwässerungen

konstruktiv in den öffentlichen Raum reichen, wäre die Zustimmung des Managements des

öffentlichen Raumes erforderlich.

Wege und befestigte Freiflächen sollten wo möglich in wasser- und luftdurchlässigen Auf-

bau mit einem zulässigen Abflussbeiwert cm 0,7 festgesetzt werden. Diese Flächen sollten

nicht an das Entwässerungssystem angeschlossen werden und oberflächlich in die angren-

zenden Grünflächen entwässert werden.

Grundwasser darf durch Dränageleitungen nicht in das öffentliche Siel abgeleitet werden.
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